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Rechtsprechung 
 
754: Verhältnis der reglementarischen Leistungen einer umhüllenden Vorsorge-
einrichtung zu den gesetzlichen Mindestleistungen  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 19. März 2010, 9C_595/2009, zur 
Publikation vorgesehen; Entscheid in deutscher Sprache)  
 
(Art. 23 und Art. 49 Abs. 2 BVG)  
 
In diesem Verfahren vor Bundesgericht steht fest und ist unbestritten, dass der 
Invaliditätsgrad des Beschwerdegegners nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses von 
56 auf 71 % angestiegen ist und die Beschwerdeführerin daher grundsätzlich 
leistungspflichtig ist. Streitig und zu prüfen ist demgegenüber die Auswirkung dieser 
Erhöhung auf den Umfang der von der Vorsorgeeinrichtung ab 1. Januar 2001 
auszurichtenden Invalidenrente. 
 
Die Auslegung der reglementarischen Bestimmungen ergibt, dass im überobligatorischen 
Bereich der Anspruch auf eine Invalidenrente nicht vom Eintritt der invalidisierenden 
Arbeitsunfähigkeit, sondern vom Eintritt der Invalidität im Sinne des Reglements als 
versichertem Risiko abhängt. Ausserdem gilt nach dem Wortlaut des Reglements nur ein 
„Versicherter“ als invalid. Daraus ist in zeitlicher Hinsicht zu schliessen, dass die Invalidität 
jedenfalls vor Beendigung des Versicherungsverhältnisses eingetreten sein muss. Knüpft der 
reglementarische Invaliditätsbegriff wie vorliegend an ein konkretes Arbeitsverhältnis und die 
Versicherteneigenschaft des Leistungsansprechers an, ist demnach für eine nach 
Beendigung des Vorsorgeverhältnisses eingetretene Erhöhung des Invaliditätsgrades 
mangels einer ausdrücklichen reglementarischen Bestimmung, welche bei verändertem 
Invaliditätsgrad die Rentenrevision vorsieht, von einer Lücke im Versicherungsschutz aus 
weitergehender Vorsorge auszugehen. Die im zu beurteilenden Fall rund vier Jahre nach 
Beendigung des Vorsorgeverhältnisses erfolgte und zu einem Invaliditätsgrad von 71 % 
führende Verschlechterung des Gesundheitszustandes ist daher (im Gegensatz zum Eintritt 
der Invalidität im Umfang von 56 %) nicht als Versicherungsfall im Sinne des Reglements 
aufzufassen; eine Anpassung der Rente aus weitergehender Vorsorge ist daher 
ausgeschlossen.  
 
Bei einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung hat die Anspruchsberechnung nicht in der Weise 
zu erfolgen, dass für den Obligatoriumsbereich und die weitergehende Vorsorge je isolierte 
Berechnungen angestellt und die Ergebnisse anschliessend addiert werden (Splittings- oder 
Kumulationsprinzip). Vielmehr sind den sich aus dem Gesetz ergebenden Ansprüchen auf 
zeitlich identischer Grundlage beruhende und gleichartige, nach Massgabe des Reglements 
berechnete Leistungen gegenüberzustellen (Schattenrechnung). In zeitlicher Hinsicht ist 
vorliegendenfalls der Eintritt der massgeblichen Erhöhung des Invaliditätsgrades 
ausschlaggebend. Dass sich die reglementarische Leistung auch zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund des bisherigen Invaliditätsgrades von 56 % bemisst, ist nicht von Belang. Es hat 
somit eine betragsmässige Anrechnung der im konkreten Fall unveränderten 
reglementarischen Rente an den gesetzlichen Mindestanspruch auf eine Vollrente zu 
erfolgen. Das Ergebnis entspricht dem gesetzlichen Konzept der überobligatorischen 
Vorsorge, welches eine weitgehende Gestaltungsfreiheit entsprechender Einrichtungen nicht 
nur in Bezug auf Invaliditätsbegriff und versichertes Risiko, sondern auch hinsichtlich 
weiterer Tatbestände wie Rentenabstufung, versicherte Lohnbestandteile, 
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Teuerungsausgleich oder Umwandlungssatz vorsieht. Bei der gegebenen Konstellation ist 
die Kumulation der bisherigen reglementarischen mit einer neuen obligatorischen Teilrente 
unzulässig. Die Vorinstanz hat nicht offensichtlich unrichtig und daher für das Bundesgericht 
verbindlich festgestellt, die überobligatorischen Leistungen für einen Invaliditätsgrad von 56 
% seien höher als der obligatorische Anspruch bei einem solchen von 71 %. Der 
Beschwerdegegner hat daher keinen Anspruch auf eine Erhöhung seiner Invalidenrente ab 
1. Januar 2001. 


